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VERBAND FÜR FOTOGRAFIE 

LANDES VERBAND TIROL 
ZVR-Zahl: 776207086 

 

INFORMATIONEN Nr. 07.24 
OVF – BEITRÄGE und NENNGELDER 

für MITGLIEDER des LANDESVERBANDES – TIROL 

1.) ÖSTERREICHISCHE JUGENDFOTOMEISTERSCHAFT  

Die Jugendfotomeisterschaften werden getrennt von den Erwachsenen und gesondert 

durchgeführt. Die Ausschreibung dazu ist in der Regel in der 1. Quartalsausgabe der OVF – 

Nachrichten (manchmal auch erst in der 2. Ausgabe), bzw. ist auf der DV – bzw. LV -Website 

zum Herunterladen als PDF-Datei auffindbar. Siehe dazu auch allgemeine LV – Info 17.06 oder 

spätere Ausgabe (Indexzahl z.B. für Jahr 2006 gibt Auskunft über letzten Stand). Preisverteilung 

erfolgt ab 2007 im Rahmen der österreichischen Staatsmeisterschaften. Die Teilnahme ist 

unterschieden nach Altersklassen wie folgt:  

AK I bis 16 Jahre  

AK II bis 21 Jahre  

Die Teilnahme ist gratis (keine Nenngebühren), jedoch ist ein ausreichendes Rückporto 

in bar beizulegen!  

2.) STAATSMEISTERSCHAFT  

Die Ausschreibung zur Staatsmeisterschaften erfolgt über die Homepage des Dachverbands  

 
Die Nenngelder sind auf das jeweilige Konto des Landesverbandes einzuzahlen. Die Nennlisten 

sind sowohl dem STM – Referent des LV Tirol (siehe Info 02.07 oder jüngere Ausgaben), als 

auch der LV – Kassiererin in Kopie zu übermitteln.  

Bankverbindung für Tirol:  Hypo Tirol Bank 

Kontotitel:  OVF, Landesverband Tirol 

IBAN:  AT15 5700 0300 5326 3175 

BIC:  HYPTAT22 

Achtung! Die Nenngelder und die OVF – Mitgliedsbeiträge sind für die STM – Teilnehmer 

bis zum 31.1. d.J. einzuzahlen, längstens bis zum Einsendeschluss der STM! Wenn nicht, 

wird automatisch abgemeldet!  

3.) LANDESMEISTERSCHAFTEN  

Die Landesmeisterschaften werden gesondert ausgeschrieben und zeitgerecht vom 

durchführenden Klub versendet. Die Jugendmeisterschaft wird mit der Landesmeisterschaft 

zeitgleich durchgeführt, wobei die Jugend seit 2003 gesondert von den Erwachsenen gewertet 

wird. Bei der Jugendmeisterschaft gibt es vorläufig noch keine Altersklasseneinteilung, solange 

die Beteiligung nicht merkbar gesteigert werden kann. Die obere Jugendaltersgrenze ist 18 

Jahre.  
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Die Meisterschaft erfolgt rein digital in nachfolgenden Sparten:  

Sparte 1: Farbbild (mind. 2 freie Themen)  

Sparte 2: Monochrombilder (mind. 2 freie Themen)  

Sparte 3: Fotografie Pur (mind. 2 freie Themen)  

 

Die Nenngebühren betragen je Autor und Sparte für:  

Erwachsene:  

ordentl. OVF – Klubmitglieder ab 2010 8,00 € je Sparte  

außerordentl. LV – Klubmitglieder ab 2010 8,00 € je Sparte  

ordentl. OVF – Einzelmitglieder ab 2010 10,00 € je Sparte  

außerordentl. LV – Einzelmitglieder ab 2010 10,00 € je Sparte  

Nichtmitglieder (Einzeleinsender) ab 2010 25,00 € je Sparte  

 

Jugend bis inkl. 18 Jahre:  

Klub – Jugend od. Einsendung über Klub gratis  

Jugend ohne Klub:  

Schulen-oder Einzeleinsender 3,00 € für 1 Sparte  

Schulen-od. Einzeleinsender 5,00 € für mehrere Sparten  

 
Ehrenmitglieder zahlen nur die Nenngelder. Mitgliedsbeiträge sind nicht fällig. Siehe dazu auch 

nachfolgenden Punkt 4.) zu OVF – Mitgliedschaft.  

Einzeleinsender (Nichtmitglieder) zahlen nur das erhöhte Nenngeld und keine Jah-

resmitgliedsbeiträge.  

Die Mitgliedsbeiträge sind spätestens mit den Nenngeldern auf das Konto des 

Landesverbandes einzuzahlen. Die Nennlisten sind sowohl dem Veranstalter, als auch der LV 

– Kassier zu übermitteln.  

Bankverbindung für Tirol:  Hypo Tirol Bank 

Kontotitel:  OVF, Landesverband Tirol 

IBAN:  AT15 5700 0300 5326 3175 

BIC:  HYPTAT22 

ACHTUNG! Die Nenngelder sind spätestens bis 30.6. d.J. zu überweisen. 

Mitgliedsbeiträge (Nachmeldungen) für die LM – Teilnehmer, sofern diese nicht schon 

mit der STM – Teilnahme beglichen wurden. Die ermäßigten Nenngelder gelten nur, wenn 

der LV-bzw. OVF – Beitrag überwiesen wurde! Nachmeldungen sind somit vom 15.02.d.J. 

(STM) bis längstens 30.06.d.J. (LM) möglich.  
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4.) OVF – MITGLIEDSCHAFT (ordentliches Mitglied)  

Die OVF – Mitgliedsbeiträge sind bis 31.1.d.J. zu überweisen. Die Nachmeldungen sind mit der 

Nachmeldung zu überweisen. Siehe dazu LV-Statuten! Dies gilt sowohl für Vereinsmitglieder 

als auch für Einzelmitglieder! Ehrenmitglieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag und sind davon 

befreit. Die Beiträge sind auf das Konto des LV Tirol bei der Hypo Tirol Bank zu überweisen.  

Die OVF -Mitgliedsbeiträge betragen für TIROLER LV -Mitglieder:  

Ordentliche Mitglieder, nur für LV Tirol gültig:  

Jugend bis 15 Jahre  gratis  

Jugend von 16 -18 Jahre  50% von Klubmitgliedern 

OVF Klubmitglieder 25,00 €  

Einzelmitgliedschaft  30,00 €  

 

5.) OVF – LV-MITGLIEDSCHAFT (ao. Mitglied)  

Die OVF – LV-Mitgliedsbeiträge sind bis 30.6.d.J. zu überweisen. Die Nachmeldungen sind mit 

der Nachmeldung zu überweisen. Siehe dazu LV-Statuten! Dies gilt sowohl für 

Vereinsmitglieder als auch für Einzelmitglieder! Ehrenmitglieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag 

und sind davon befreit. Die Beiträge sind auf das Konto des LV Tirol bei der Hype Tirol Bank zu 

überweisen.  

Außerordentliche Mitglieder, nur für LV Tirol gültig:  

natürliche Personen  15,00 € (Kleinsponsor, Erwachsene)  

natürliche Personen  0,00 € (Jugend bis 18 Jahre)  

juristische Personen  je nach Vereinbarung (Sponsor Vertrag), jedoch mind. 

15€ pro Kopf, wenn die juristische Person zum Beispiel 

ein Verein ist.  


